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Gründung und Entwicklung des Historischen Vereins

Am 10. Oktober 1864 versammelten sich im Gasthaus Rössli in Stans sieben Männer

und gründeten den Historischen Verein von Nidwaiden. Sie alle — Landammann

Jakob Kaiser, Statthalter Dr. med. Walter Zeiger, Polizeidirektor Karl Jann,
Frühmesser Theodor von Deschwanden, die beiden Aerzte Dr. Melchior Wyrsch
und Dr. Ferdinand Jann und Fürsprech Karl von Deschwanden — wollten als
Mitglieder des Historischen Vereins der V Orte durch die Gründung einer Sektion
dieser Dachorganisation der Geschichtsforschung in der engeren Heimat auf die
Beine helfen. Darüber hinaus schien ihnen ein gegenseitiger Schulterschluss auch

angezeigt, weil die Meinungsverschiedenheiten im Verein der V Orte seit der
Veröffentlichung der Arbeit von Josef Schneller über Attinghusen und seine Freien1
den Bestand dieser Vereinigung ernstlich zu gefährden drohten. Die Regierung
von Uri hatte unmittelbar nach dem Erscheinen dieses Aufsatzes 1861 die
Annahme des Geschichtsfreundes verweigert und die fernere Bezahlung eines
Staatsbeitrages eingestellt, da sie mit den Forschungsergebnissen Schnellers höchst
unzufrieden war2. Dieser Konflikt zwischen dem Grundsatz der freien Forschung
und der in den Urkantonen allenthalben anzutreffenden kritiklosen Bewunderung
der Taten der eigenen Vorfahren währte die folgenden Jahre unvermindert fort
und vergiftete die Beziehungen unter den verschiedenen Gruppen des Vereins so
sehr, dass sich im Herbst 1864 der besonnene und jeder unüberlegten Demonstration

abholde Philipp Anton von Segesser veranlasst sah, dem Historischen
Verein der V Orte den Rücken zu kehren. Er erklärte sich unangenehm «afficirt»
durch die in den Länderorten aufgetretene Reaktion gegen die freie historische

Forschung und begründete damit seinen Austritt aus dem Verein3. In den

Vorstandssitzungen wurde auch schon wirklich über die mögliche Vereinsauflösung
diskutiert und einzelne Herren verfügten gar in schriftlicher Form, was mit den

von ihnen beigebrachten oder geschenkten Gegenständen der Sammlungen des

Vereins zu geschehen habe4.

Dieses tiefgreifende Malaise im Verein der V Orte kam in der Gründungsversammlung

der Sektion Nidwaiden eingehend zur Sprache und es wurde der Beschluss

gefasst, zur Wiederherstellung der früheren Einigkeit sei der Zentralvorstand zu

ersuchen, möglichst bald eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen,

damit durch die Vornahme einer Teilrevision der Statuten die Gesundung
der vereinsinternen Verhältnisse angebahnt und gefördert werden könne.

Aber nicht nur der Sorge um den Fortbestand des Vereins der V Orte galt das

Interesse der im Rössli tagenden Freunde der Geschichte, sondern ihr Streben
zielte natürlicherweise auch auf eine rasche Festigung der eben gegründeten
Sektion Nidwaiden. Das Debakel, das die 18435 unter Schulherr Alois Businger
gegründete Sektion Nidwaiden nach wenigen Gehversuchen erlitten hatte, diente
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als Warnung und Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Der Mangel an
Einsatzfreude und gegenseitiger Unterstützung hatte die Lebensdauer dieser
ersten Gründung so kurz bemessen, dass schon zwanzig Jahre später keine Spuren
ihres Wirkens mehr übriggeblieben sind. Es war also kein Zufall und auch nicht
bloss dem Umstand zu verdanken, dass mit Fürsprech Karl von Deschwanden ein
namhafter Jurist zu den Gründermitgliedern gehörte, wenn sich die Sektion Nid-
walden schon bei der ersten Zusammenkunft Statuten6 gab. In vier Paragraphen
wurden die wichtigsten Grundsätze festgehalten, die für eine gedeihliche Entwicklung

des Vereins notwendig schienen. Mindestens zwei Versammlungen im Jahr
und die Pflicht der Mitglieder, auf Wunsch des Vorstandes ein historisches Thema

zu bearbeiten, waren Vorschriften, die den Vereinsbetrieb sicherstellen sollten.
Fürsprech Karl von Deschwanden, als Rechtshistoriker der einzige Fachmann unter

den Mitgliedern, übernahm das Präsidium und Dr. Ferdinand Jann sowie
Frühmesser Theodor von Deschwanden stellten sich als Vizepräsident und Sekretär
zur Verfügung. Das Schicksal der Neugründung lag damit in den Händen eines
Juristen, eines Mediziners und eines Theologen, und das befähigte den Verein,
getrost in die Zukunft zu blicken, denn für alle nur denkbaren Schwierigkeiten standen

ja Spezialisten bereit, von denen man erwarten durfte, stets den richtigen
Rank zu finden und über ihre persönlichen Beziehungen auch allfällige Hindernisse

aus dem Weg räumen zu können. Darüber hinaus machte diese Zusammensetzung
des Vorstandes auch deutlich, dass nicht historisches Fachwissen, sondern das

Interesse an der Geschichte Nidwaldens, am Herkommen der staatlichen und

gesellschaftlichen Einrichtungen und an den Leistungen früherer Generationen und

einzelner Landsleute die entscheidende Voraussetzung für die Erwerbung der

Mitgliedschaft des Vereins bildete. Dieses Bekenntnis zum Dilettantismus in des

Wortes gutem Sinne war für Nidwaiden, wo nur gerade ein Fachmann zur Verfügung

stand, der einzig richtige Weg, den neugegründeten Verein lebensfähig zu

machen, denn jede Beschränkung auf fachliche Voraussetzungen hätte unweigerlich

den Tod desselben bedeutet. Diese von Anfang an richtige Einschätzung der
vorhandenen Möglichkeiten ermunterte übers Jahr zwei Geistliche zum Vereinsbeitritt,

die durch ihre sofort einsetzende Tätigkeit dem Verein und der nidwald-
nerischen Geschichtsschreibung unbezahlbare Dienste leisten sollten. Es waren
dies: Franz Josef Joller, Kaplan in Dallenwil, und Josef Anton Odermatt, damals

noch Kaplan in Ennetmoos. Durch ihre ausserordentlich fleissigen und umfangreichen

handschriftlichen Sammlungen von Auszügen geschichtlicher Quellen
aller Art sind sie zu eigentlichen Wegbereitern des historiographischen Werkes von
Robert Durrer geworden, und ihnen kommt zusammen mit Fürsprech Karl von
Deschwanden das Hauptverdienst zu, den Verein über die ersten Jahre beisammen-
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gehalten und zu einem brauchbaren Instrument des kulturellen Lebens in Nidwal-
den ausgestaltet zu haben. Der Arbeitseifer dieser drei Männer befruchtete sich

gegenseitig und begeisterte weitere Mitglieder zu historischem Schaffen, weshalb
bei jeder Vereinszusammenkunft einer Mehrzahl von Referenten das Wort erteilt
werden konnte zur Berichterstattung über die Ergebnisse ihrer privaten Bemühungen.

Ihre Arbeitsweise sei an dieser Stelle nur gerade an einem Beispiel aufgezeigt,

aber so wie sie bei dieser Gelegenheit zusammengearbeitet haben, sind sie
sich auch sonst immer wieder beigestanden. 1859 hatte der Präsident des
Historischen Vereins der V Orte Fürsprech Deschwanden den Auftrag erteilt7, für Nid-
walden Verzeichnisse über die Landammänner zusammenzustellen. Sogleich machte

er sich an diese äusserst mühsame Arbeit, denn Protokolle reichten keine vor
das zweite Fünftel des 16. Jahrhunderts zurück. Die Sichtung der Urkunden und

Akten in den über den ganzen Kanton verteilten Archiven der Korporationen,
Kirchgemeinden und Dorfschaften dauerte Jahre, bis im Juni 1865 erstmals über
die Ausbeute im Schosse des Historischen Vereins berichtet werden konnte. Die

Kapläne Joller und Odermatt erklärten sich bei dieser Gelegenheit bereit, bei der
Schliessung der noch vorhandenen Lücken mitzuwirken, und so ist die weitere
Bearbeitung der Listen der Landammänner und der übrigen wichtigen Beamtungen
zur Sache der Sektion gemacht worden, indem eine Redaktionskommission ins

Leben gerufen wurde, der die drei mehrfach genannten Mitglieder angehörten.
Nach weiteren fünf Jahren intesiven Suchens und Kopierens konnten die Arbeiten
für diese heute noch unentbehrlichen Listen zum Abschluss gebracht werden,
worauf sie in den Bänden 26 und 27 des Geschichtsfreundes veröffentlicht worden
sind. Der Begeisterung der Bearbeiter für die Anliegen und Pläne des Vereins

war mit solchen Gemeinschaftsunternehmungen aber keineswegs etwa schon eine
Grenze gesetzt, denn jeder von ihnen machte sich eine Ehre daraus, die ganze
Freizeit, die nach der Erfüllung der Berufspflichten übrigblieb, für geschichtliche
Arbeiten zu verwenden, über die sie den Verein jeweils in den Mitgliederversammlungen

auf dem Laufenden hielten8. Das Resultat dieser regen Betriebsamkeit

waren Leistungen, die sich nach aussen sehen lassen durften und die die
Existenzberechtigung des Historischen Vereins in schönster Weise dartaten.

Die eingehendere Beschäftigung mit den Quellen zur Geschichte Nidwaldens
brachte es fast zwangsläufig mit sich, dass bei den Vereinsmitgliedern der Wunsch
nach einer besseren Erschliessung der auf dem Rathaus liegenden Archivalien
wach wurde. Es war doch sehr mühsam und zeitraubend auf Akten, Urkunden und

Protokolle zurückgreifen zu müssen, die weder durch Regesten noch Register
irgendwie erschlossen waren. Das Staatsarchiv war zwar der Obhut einer aus drei
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Magistratspersonen zusammengesetzten Archivkommission unterstellt und gehörte
mit zum Amtsbereich eines der beiden Landschreiber. Diese Regelung der
Archivverwaltung hatte aber mehr nur theoretischen Charakter, und weder die
Archivkommission noch der zuständige Landschreiber fanden oder nahmen sich in

der Regel Zeit, mehr als nur die allernotwendigsten Archivarbeiten zu erledigen.
Eine Aussprache über die Frage, ob nicht ein formulierter Antrag dem Landrat

zugeleitet werden sollte, es sei für die Betreuung des Staatsarchivs eine neue
selbständige Stelle zu schaffen und ein Archivar zu wählen, wurde in der
Mitgliederversammlung des Historischen Vereins vom 5. Januar 1866 durchgeführt und

das Vereinsprotokoll hält darüber fest, dieser Antrag habe den ungeteilten Beifall
der Versammlung gefunden. Der Sitzungsbericht orakelt dann aber weiter, der
Antrag sei für dermalen aus Gründen der Opportunität dennoch nicht zum Be-
schluss erhoben worden. Ein Jahr später mussten die dem Wochenrat angehörenden

Mitglieder der Archivkommission, die alle auch dem Historischen Verein
angehörten, der Mitgliederversammlung freilich eingehender begründen, wieso ein

entsprechender Antrag an den Landrat noch immer nicht abgeschickt werden durfte.

Sie taten dies im August 1867 mit erfreulicher Offenheit und wiesen darauf
hin, man solle die Erneuerungswahlen des kommenden Frühjahrs abwarten und

erst dann auf die Angelegenheit zurückkommen. Der Historische Verein verfügte
über die notwendige Wohlerzogenheit, diese taktischen Ueberlegungen geplagter

Politiker zu respektieren und griff die Archivfrage erst wieder auf, als alle drei

Mitglieder der Archivkommission' durch die Landsgemeinde für eine weitere Amtsdauer

als Wochenräte glorreich bestätigt worden waren. Ebenfalls aus taktischen
Gründen reichte der Verein den erwähnten Antrag schliesslich 1869 nicht direkt
beim Landrat ein, sondern schaltete die Archivkommission dazwischen, um eher
die Hürde nehmen zu können, die jede Schaffung einer neuen Beamtung in Nid-
walden unzweifelhaft darstellte. Im September gleichen Jahres erlebte die Sektion

Nidwaiden die Genugtuung, den Antrag zur Anstellung eines Archivars auf

der Traktandenliste des Landrates zu finden, aber die Freude war von kurzer

Dauer, weil dieses Geschäft, ohne behandelt zu werden, wieder von der
Tagesordnung abgesetzt worden ist. Mit Wehmut hielt der Vereinspräsident im Jahresbericht

dieses jämmerliche Ergebnis fest und klagte, der Antrag werde wohl lange

Zeit nicht mehr auf der Traktandenliste des kantonalen Parlamentes erscheinen.

Seine Ahnung bewahrheitete sich, denn es brauchte dann wirklich die völlige
Umstellung der staatlichen Verwaltung durch die neue Kantonsverfassung vom
Jahre 1877, bis im Katalog der kantonalen Beamtungen auch ein Archivar seinen
Platz finden konnte10. Vollamtlich aber war die Stelle freilich noch nicht, denn das

damals geschaffene Amt eines Staatsarchivars wurde bis 1934 mit einem Jahres-
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gehalt von 200 Franken bedacht11. Immerhin war der Historische Verein über den
endlich erlebten Teilerfolg doch halbwegs glücklich, weil die neue Regelung
wenigstens den Vorteil hatte, den Archivbenützer nicht mehr im Unklaren zu lassen,
an wen er sich wenden und mit wem er sich auf möglichst guten Fuss stellen

musste, wenn er Archivalien des Standes Nidwaiden für seine historischen Arbeiten

benützen wollte.

Es entspricht einer alten Wahrheit, dass jedes Unternehmen auf die Dauer ohne
Geldmittel nicht fortbestehen kann, auch wenn es von noch so idealistisch gesinnten

Leuten getragen wird. Der Historische Verein von Nidwaiden bildete darin
keine Ausnahme, obschon die Gründungsversammlung unterlassen hatte, in den
Statuten einen Jahresbeitrag der Mitglieder vorzusehen. Das Grundgesetz des
Vereins enthielt lediglich die Bestimmung, zur gegebenen Zeit seien für die

Tilgung allfälliger Ausgaben die geeigneten Beschlüsse zu fassen. Das erste Vereinsjahr

brachte Ausgaben in der Höhe von Fr. 4.30 und so beschloss die
Jahresversammlung, jedes Mitglied sei mit einer Steuer von 50 Rappen zu belegen. Bei einem
Bestand von zwölf Mitgliedern ergab sich so ein Aktivsaldo von Fr. 1.70 und dieser

Betrag reichte aus, auch noch die Auslagen des zweiten Vereinsjahres zu

bestreiten, die sich auf Fr. 1.15 beliefen. 1868 sind bei den Mitgliedern nochmals
50 Rappen eingezogen worden, und so konnte eigentlich niemand die Behauptung
riskieren, die Vereinsmitglieder würden in finanzieller Hinsicht überfordert. Auf
die Dauer waren diese geradezu paradiesisch anmutenden Zustände aber leider
nicht zu halten und so begann sich die Sektion 1870 mit dem Gedanken näher
vertraut zu machen, einen jährlich zu leistenden Mitgliederbeitrag ins Auge zu

fassen. Die Einsicht für diese Notwendigkeit verdichtete sich im Januar des folgenden

Jahres zum Beschluss, jedes Mitglied habe einen jährlichen Beitrag von einem
Franken zu entrichten und ausserdem seien jene Mitglieder, die ohne wichtigen
Entschuldigungsgrund den Versammlungen fernbleiben würden, mit einer Busse

von 50 Rappen zugunsten der Vereinskasse zu bestrafen. Der Bezug der Beiträge
und Bussen wurde dem Sekretär übertragen, weil es einen Vereinskassier noch

gar nicht gab. Die Schaffung des Historischen Museums, die 1872 ernsthaft an die
Hand genommen und mit schönem Erfolg verwirklicht werden konnte, rief dann

allerdings schon einer Erhöhung des Mitgliederbeitrages um hundert Prozent, doch
liess man bei dieser Gelegenheit wenigstens die sehr unbeliebte Busse für
unentschuldigtes Fernbleiben von den Versammlungen wieder fallen. Die Tendenz, den

Mitgliederbeitrag in geradezu rasender Geschwindigkeit in die Höhe schnellen zu

lassen, muss für die Mitglieder etwas Beunruhigendes an sich gehabt haben, aber
der Verein hatte da unbedingt der Not zu gehorchen, wenn er seine Aufgaben
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ernstlich erfüllen wollte. Dass nur das absolut Notwendigste von den Mitgliedern
verlangt werden sollte, beweist ja schon der Umstand, dass es in der Folge nie
mehr zu einer Erhöhung des Jahresbeitrages gekommen ist. Noch heute kann
jeder Interessent mit einem Beitrag von zwei Franken Mitglied des Historischen
Vereins werden und bleiben, wenn er nicht freiwillig einen höheren Betrag zur
Verfügung stellen will. Diese Tatsache ist es wert, in einem Zeitalter beunruhigender

Geldentwertung festgehalten zu werden, wenn schon gleichzeitig beigefügt
werden muss, dass diese Bescheidung in der finanziellen Beanspruchung der
Mitglieder nur möglich ist, dank der behördlichen und privaten Gönner, die den
Anliegen und Sorgen des Vereins stets mit grösstem Verständnis begegnen.
Mit der Regelung der finanziellen Verhältnisse durch den Beschluss vom Dezember

1872 waren aber noch nicht alle durch das neu geschaffene Museum bedingten

Anpassungen vorgenommen. Beim Zusammentragen der verschiedenen Sammlungen

für das Museum waren auch Leute mit dem Historischen Verein in nähere

Beziehung getreten, die nicht dem Gesamtverein der V Orte angehörten und

deshalb, nach dem Wortlaut der Statuten, der Sektion Nidwaiden nicht beitreten konnten.

Solchen Bewerbern aber nur die kalte Schulter zu zeigen entsprach
selbstverständlich nicht dem Sinn und Geist des Vereins und seiner Bemühungen, der
bei den in Nidwaiden bestehenden Möglichkeiten unbedingt alle vorhandenen
Reserven an Kandidaten zu erfassen trachten musste. Zur Umgehung des durch die
Statuten geformten Hindernisses behalf man sich vorübergehend mit der Fiktion
eines Museumsvereins, der mit und neben der Sektion des Historischen Vereins
der V Orte bestehen sollte, aber diese halbbatzige Lösung vermochte nicht zu

befriedigen. Eine Statutenrevision musste auf die Dauer viel eher in der Lage sein,
zufriedenstellende Verhältnisse zu ermöglichen und so erliess die Mitgliederversammlung

vom 22. August 1873 neue Statuten, die von Präsident Deschwanden
entworfen worden waren. Nach deren Wortlaut blieb der Historische Verein von
Nidwaiden weiterhin eine Sektion des fünförtigen Vereins, doch konnte man nun
in Nidwaiden Mitglied werden, ohne der Dachorganisation angehören zu müssen.

Ferner wurde die Ernennung von Ehrenmitgliedern näher geregelt und der Vereinszweck

mit der Erforschung und Darstellung der vaterländischen Geschichte, der
Sammlung historischer Quellen und Hilfsmittel, der Vermehrung und der Pflege
der wissenschaftlichen Sammlungen und mit der Erhaltung geschichtlicher Denkmäler

genauer umschrieben. Der Vorstand erfuhr eine Erweiterung von drei auf

fünf Mitglieder, wobei neben der «Sinekure» eines Beisitzers das Amt des
Kassiers zur ständigen Einrichtung gemacht worden ist. Für die Bibliothek, die

antiquarische und die naturkundliche Abteilung des Historischen Museums wurde je
ein Konservator vorgesehen, sodass die zu leistenden Arbeiten auf möglichst
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viele Hände verteilt werden konnten. Der Jahresbeitrag von zwei Franken ist in

den Statuten verankert worden und schliesslich wurde das Verfahren für die
Vornahme allfälliger Statutenrevisionen festgelegt.
Fürsprech Karl von Deschwanden glaubte, mit der zum Abschluss gebrachten
Statutenerneuerung stehe der Verein am Beginn eines neuen Zeitabschittes und

dies erlaube ihm, von der Vereinsleitung zurückzutreten. Seine schwache Gesundheit

verbannte ihn sowieso öfters für längere Zeit in die eigenen vier Wände und

ausserdem war er gerade 1873 mit der Bearbeitung und Edition der noch nicht
erschienenen Bände der Amtlichen Sammlung der ältern Eidgenössischen
Abschiede betraut worden12. In seinem Entlassungsgesuch als Präsident und
Bibliothekar wies Deschwanden darauf hin, er habe, «unrepublikanisch genug», das Amt
eines Präsidenten seit 1864 ununterbrochen bekleidet und er erwarte deshalb um

so eher ein Eintreten der Mitgliederversammlung auf seinen Wunsch. Diese aber

zeigte sich nicht gewillt, die Demission anzunehmen, denn alle Beteiligten wuss-
ten nur zu gut, wie das Gedeihen und die Erfolge des Historischen Vereins sehr

weitgehend mit dem Wirken von Fürsprech Deschwanden in Zusammenhang standen.

Glücklicherweise war der Verein seinem Hauptinitianten im Laufe der Jahre

so sehr ans Herz gewachsen, dass dieser auf die Dauer nicht über die nötige
Widerstandskraft verfügte, auf seinem Rücktrittsentschluss zu beharren. Nach

langem Sträuben erklärte sich Karl von Deschwanden vielmehr wieder bereit,
seine Tätigkeit für den Verein im bisherigen Rahmen fortzusetzen, und so blieb

es weitere neun Jahre sein vornehmstes Bestreben, für eine möglichst regelmäßige
Abfolge der Vereinszusammenkünfte zu sorgen und neben seiner Vortragstätigkeit

umfangreiche Katalogisierungsarbeiten für das Museum und die Bibliothek
auszuführen.
Das Ansehen, dessen sich Fürsprech Karl von Deschwanden in seinen letzten
zwei Lebensjahrzehnten überall erfreute, erwies sich auch für den Historischen
Verein von grossem Vorteil. Zur Erhärtung dieser Feststellung sei hier als Beispiel
an jene Aufregung erinnert, die sich auf Grund von Gerüchten über einen im

Kreis des Vereins gehaltenen Vortrag bei der Landesobrigkeit breitmachte.
Kaplan Joller hatte Mitte August 1875 vor der Mitgliederversammlung über den

Stammsitz des Geschlechts der Winkelried gesprochen und dabei nachzuweisen

versucht, die Winkelried seien im 14. Jahrhundert in Ennetmoos und nicht in Stans

sesshaft gewesen, wie damals geglaubt wurde. Trotz dieser ganz sachlich
vorgetragenen Forschungsergebnisse entstand hinterher das Gerede, der Referent habe

die Existenz von Arnold Winkelried, des Helden von Sempach, in Zweifel ziehen

oder gar bestreiten wollen. Eine solche Behauptung auszusprechen wäre nun

allerdings in Nidwaiden ein gewagtes Unterfangen gewesen, denn Winkelried ist
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den Nidwaldnern von jeher mindestens so heilig gewesen, wie den Urnern ihr
Wilhelm Teil. Nachdem die Angelegenheit aber einmal eine so ungünstige Wendung

genommen hatte, ist die Tragweite der ferneren Entwicklung dieses Gerüchtes

für den Fortbestand des Historischen Vereins von Präsident Deschwanden
sofort erfasst worden, und er handelte dementsprechend. In einer Eingabe an
Landammann und Landrat des hohen Standes Nidwaiden wies er die im Lande

herumgebotenen Gerüchte über den fraglichen Vortrag mit aller Deutlichkeit
zurück, resümierte das Referat und nannte Mitglieder des Landrates als Zeugen, die
der betreffenden Mitgliederversammlung beigewohnt hatten und die Richtigkeit
seiner Darstellung bestätigen konnten. Diese Klarstellung von Deschwanden ist
auf dem Rathaus ohne alles Wenn und Aber entgegengenommen und akzeptiert
worden, und damit war der heraufziehende Sturm, der dem Verein leicht das
Lebenslicht hätte ausblasen können, gebannt, bevor er noch hatte richtig aufkommen

können.
Diese durch keine Vorbehalte beeinträchtigte Achtung vor der Person von Karl
Deschwanden war in Nidwaiden freilich keine Selbstverständlichkeit, sondern

musste während langer Jahre erdauert werden. Noch in den 1850er Jahren und

darüber hinaus wurde er von vielen Mitbürgern nur mit scheelen Blicken beobachtet,

denn er hatte als Mann mit Zivilcourage mehr als einmal in Wort und Schrift
die Dinge beim richtigen Namen genannt und offen gesagt, was die meisten
andern kaum unter ihrer Bettdecke zu denken gewagt hätten, auch wenn sie mit den

herrschenden politischen Zuständen ebenso unzufrieden waren. Das Prestige De-

schwandens wuchs mit der Zeit aber doch in dem Masse, als die Mitlandleute
sehen mussten, wie er als Jurist und Rechtshistoriker in den äusseren Kantonen

ernst genommen worden ist. Sein Erfolg brachte seine kleinlichen Widersacher
dazu, ihre Vorurteile über Bord zu werfen, nachdem sie erfahren hatten, dass ihre

versteckten Widerstände Deschwanden den Weg in verschiedene kantonale Be-

amtungen nicht zu versperren vermochten. Sein Wirken auf dem Gebiet der

Geschichtsforschung fand die äussere Anerkennung darin, dass er 1871 und 1881

als Tagespräsident die Jahresversammlungen des Historischen Vereins der V Orte
in Stans begrüssen und leiten durfte, und auch die Allgemeine Geschichtsfor-
schende Gesellschaft der Schweiz brachte mit ihrer Wahl von Stans13 als Tagungsort

für die Jahresversammlung von 1878 zum Ausdruck, wie sehr sie die immense

Arbeit des nidwaldnerischen Vereinspräsidenten als Bearbeiter der Eidgenössischen

Abschiede zu schätzen wusste.
Das Verbleiben von Fürsprech Karl von Deschwanden im Vorstand war für den

Historischen Verein von Nidwaiden auch deshalb ein Glücksfall, weil 1877 mit

Kaplan Joller von Dallenwil der Sektion eine wichtige Stütze verloren ging. Aus
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